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Amt für Bodenmanagement Fulda (30.10.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und die Auflistung 

der betroffenen Flurstücke 34/14 und 35/14 wird in der Begründung redaktionell 

angepasst. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ein Flurbereinigungsverfahren wird für das Plangebiet nicht erforderlich. Auf Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung entsteht somit kein Handlungsbedarf. 
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ARS Betriebsservice GmbH i.A. der K+S Minerals and Agriculture GmbH (16.01.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf das Vorhandensein der Soleleitung Neuhof-Philippsthal 

im Plangebiet wird zur Kenntnis genommen. Die Leitung ist Bestandteil der Plan-

karte. Der Schutzstreifen wird mit jeweils 3 m beidseitig zeichnerisch ergänzt. 

Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung liegt die Salzwasserleitung im überwie-

genden Teil außerhalb des reduzierten Geltungsbereiches und tangiert lediglich den 

landwirtschaftlichen Weg im Nordosten des Plangeltungsbereiches. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Leitung ist in 

der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt. 

Die GASCADE Gastransport GmbH wurde ebenfalls im Rahmen der Frühzeitigen Be-

teiligung zur Stellungnahme gebeten. In der Stellungnahme wurde auf die Gasleitung 

mitsamt notwendigen Schutzstreifen hingewiesen, die Bestandteil der Plankarte sind. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise zum Umgang mit der Soleleitung werden zur Kenntnis ge-

nommen und in die Begründung zum Bebauungsplan integriert. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein Handlungsbedarf. 
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Avacon Netz GmbH (25.10.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Versorgungsanlagen im Eigentum der Avacon Netz GmbH sind im Geltungsbereich 

nicht vorhanden. 

 

 

zu 2.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die Avacon Netz GmbH wird auch weiterhin zur Entwurfsoffenlage beteiligt. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf die nachfolgende Stellung-

nahme der TenneT TSO GmbH wird verwiesen. 

Die TenneT TSO GmbH wurde ebenfalls im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung an-

geschrieben und hat eine Stellungnahme abgegeben, auf die im weiteren Verlauf ein-

gegangen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan „Solarpark Engelhelmser Hecken“     Seite 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB AG – DB Immobilien (19.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Benennung der 110kV-

Bahnstromleitung 455 „Flieden – Bebra“ wird in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

 

zu 2.: Der Hinweis bezüglich des Leitungsschutzstreifens wird zur Kenntnis ge-

nommen und die Schutzstreifen entsprechend den Anregungen in der Plankarte 

des Bebauungsplanes erweitert (nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 

BauGB). 

Die Mastbereiche werden in der Plankarte entsprechend von 10m beiderseits auf 19m 

beiderseits angepasst. Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung verläuft die ge-

nannte Bahnstromleitung im überwiegenden Teil außerhalb des reduzierten Geltungs-

bereiches und tangiert lediglich den landwirtschaftlichen Weg im Nordosten des Plan-

geltungsbereiches. 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung in-

tegriert. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Anlage 
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GASCADE Gastransport GmbH (12.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die Erdgashochdruckleitung und ein Lichtwellenleiter-Ka-

bel wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich 

übernommen und auf der Plankarte aufgeführt sowie in der Begründung er-

gänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. 

Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung verlaufen die genannten Erdgas-Fernlei-

tung und die LWL-Kabeltrasse im überwiegenden Teil außerhalb des reduzierten Gel-

tungsbereiches und tangiert lediglich den landwirtschaftlichen Weg im Nordosten des 

Plangeltungsbereiches. 
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zu 2.: Die Hinweise auf den Umgang mit den Leitungsinfrastrukturen sowie de-

ren Schutzstreifen wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise sich auf die nachfolgenden Planungs-

ebenen (Bauantragsverfahren, Bauausführung, Erschließungsplanung) beziehen. 
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zu 3.: Die Anregungen über die Zugänglichkeit der Anlagen wird zur Kenntnis 

genommen und in der Planung berücksichtigt. 

Der Schutzstreifen der Gashochdruckleitung wird nach gegenwärtigem Planungsstand 

nicht eingezäunt, sodass die Anlagen entsprechend den zeichnerischen Festsetzun-

gen der Plankarte frei zugänglich für die Betreibergesellschaft ist. 
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zu 4.: Der Hinweis auf mögliche externe Ausgleichsflächen wird zur Kenntnis 

genommen. Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die abschließende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt zum Entwurf, sodass hier 

auch der abschließende Kompensationsbedarf ermittelt wird. Die GASCADE Gas-

transport GmbH wird ebenfalls zur Entwurfsoffenlage beteiligt. 

 

 

 

zu 5.: Dem Hinweis wird entsprochen. 

Die GASCADE Gastransport GmbH wird auch zur Entwurfsoffenlage weiterhin betei-

ligt. 
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Anlage 
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Hessen Mobil Eschwege (14.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum 

Bebauungsplan integriert. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis über den Netzanschluss und die damit verbundenen Erschlie-

ßungsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung inte-

griert. 
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zu 4.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die personenbezogenen Daten werden entsprechend geschwärzt und Hessen Mobil 

als Träger öffentlicher Belange wird über den zukünftigen Satzungsbeschluss infor-

miert werden. 
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Kreisausschuss des LK Fulda, Bauaufsicht (27.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

Fachdienst Natur und Landschaft 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung und weiteren Bewertung des Eingriffs berücksichtigt. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan sieht derzeit zwei Bereiche („Korridore“) vor, die als Wildtierkorri-

dor für Wanderungen genutzt werden können. Der Ausführung, dass Wildtierkorridore 

mindestens 50m Breite aufweisen müssen, um eine gesicherte Tierwanderung zu ga-

rantieren, wird in dem Maß nicht gefolgt. Zu diesem Thema hat das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Juli 2024 den Leitfaden „Naturschutzfach-

liche Mindestkriterien bei PV-Freiflächenanlagen“ veröffentlicht, in dem die Durchläs-

sigkeit von Solarparks für Groß- und Kleinsäuger thematisiert wird. Hier wird empfoh-

len, dass die Breite der Korridore „20 Meter in der Regel nicht übersteigt“ (BMWK 

2024: 7). Außerdem erfolgte eine Geltungsbereichsreduzierung, wodurch die ange-

sprochene Barrierewirkung und die Zerschneidung der Landschaft maßgeblich redu-

ziert wurde, weshalb laut Leitfaden „lediglich die Erfüllung der Durchgängigkeit für klei-

nere Tierarten ausreichend“ (BMWK 2024: 7). Aus Sicht des Plangebers wird daher 

die Auffassung vertreten, dass die vorgeschlagene Korridorbreite von 20 Metern an-

gemessen ist. 
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zu 3.: Die Hinweise zu den Pflegemaßnahmen des Wildtierkorridors werden zur 

Kenntnis genommen und die entsprechende textliche Festsetzung für diesen 

Bereich wird redaktionell angepasst. 

Die Pflegehinweise werden dahingehend redaktionell angepasst, dass die Fläche der 

natürlichen Sukzession zu überlassen ist. Allerdings müssen aufkommende hoch-

wachsende Gehölze regelmäßig zurückgeschnitten werden und den Vorgaben der Be-

triebssicherheit (sowie um Diebstahl vorzubeugen) entsprechend einen Abstandsstrei-

fen von 2m um den Zaun herum durch Pflegemaßnahmen freigehalten werden. Die 

weitere Ausgestaltung des Wildtierkorridors wird im Rahmen des Entwurfes unter Mit-

hilfe der Faunistischen Bewertung präzisiert. 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Erhöhung des bisher vor-

gesehenen Mindestbodenabstand von 0,10m auf 0,15m wird festgesetzt, einer 

Anhöhung auf 0,20m wird jedoch nicht gefolgt. 

Dem Hinweis auf die Anhebung des Mindestbodenabstandes auf 0,20m kann auf-

grund von versicherungstechnischen Gründen nicht zugestimmt werden, da in diesem 

Fall die Einzäunung und Sicherheit der Anlage vor z.B. Diebstahl oder Vandalismus 

nicht sichergestellt werden kann. Dabei ist eine gewisse Unter- bzw. Überschreitung 

dieser Mindestabstandsvorgabe aufgrund der unebenen Geländeoberkante unver-

meidbar. Im Leitfaden „Naturschutzfachliche Mindestkriterien bei PV-Freiflächenanla-

gen“ wird zudem beschrieben, dass für die Durchgängigkeit für Kleinsäuger „ein Ab-

stand zwischen Oberboden und Zaununterkante von 15cm ausreichend“ (BMWK 

2024: 7) ist. Somit kann die Durchlässigkeit für Groß- und Kleinsäuger im Plangebiet 

auch bei der Realisierung des Solarparks gewährleistet werden. 

 

zu 5.: Der Hinweis zur Ausgleichsmaßnahme „Extensivgrünland“ wird zur 

Kenntnis genommen. Die konkreten Ausgleichsmaßnahmen werden inhaltlich 

zum Entwurf präzisiert. 

Der Hinweis, dass bei Neuanlage von Extensivgrünland typisches Regiosaatgut 

„UG21“ zu verwenden ist, wird in die Pflegehinweise der entsprechenden Textlichen 

Festsetzung hinzugefügt. Die bestehenden Extensivgrünlandflächen bleiben davon 

unberührt. 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilan-

zierung sowie die Kompensationsmaßnahmen werden zum Entwurf Bestandteil 

des Umweltberichtes sein. 
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zu 7.: Der Hinweis auf die zu erwartenden Tierarten wird zur Kenntnis genom-

men. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird derzeit erarbeitet und im Rah-

men der Entwurfsoffenlage als Anhang zum Umweltbericht mitausgelegt. 

Folgende Tiergruppen werden von diesem AF bearbeitet: Vögel (Reviervogelarten so-

wie Nahrungsgäste), baumbewohnende Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Tagfal-

ter & Widderchen sowie Amphibien in den temporären Wasserflächen. Inwiefern Er-

satzhabitate einzurichten sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beur-

teilt werden. Der Untersuchungsradius wurde im Vorhinein zwischen dem Fachgut-

achter und der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

zu 8.: Der Hinweis auf mögliche Bauzeitenregelungen i.V.m. dem Artenschutz 

wird bei der weiteren Planung und im Rahmen der Bauausführung beachtet.  

Verwiesen wird auf die Vorgaben des § 44 BNatSchG, die grundsätzlich beachtet wer-

den müssen.  

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzungen zur Mulden-

gestaltung werden weiter präzisiert. 

 

Fachdienst Gefahrenabwehr - Brandschutzdienststelle 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

Fachdienst Wasser und Bodenschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die Lage in der Trinkwasserschutzzone IIIB wird gemäß § 

9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in die Hinweise der Plankarte sowie in die Begrün-

dung übernommen. 

 

 

zu 2.: Die Anregung über das unparzellierte Gewässer wird zur Kenntnis genom-

men. Die Planung entspricht der Anregung. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

nachrichtlich auf der Plankarte und in der Begründung zum Bebauungsplan 

übernommen. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Fachdienst Bauen und Wohnen - Bauaufsicht 

 

zu 1.: Die Anregung über die zeichnerische Darstellung der Abgrenzung unter-

schiedlicher Nutzungen wird zur Kenntnis genommen und in der Plankarte ent-

sprechend angepasst. 

Durch die Anpassung der zeichnerischen Festsetzungen wird die allgemeine Lesbar-

keit der Plankarte verbessert. 

 

 

Fachdienst Landwirtschaft 

 

zu 1.: Der Hinweis zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Kom-

pensationsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie, Marburg (27.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die im südlich angrenzenden Waldbereich befindlichen 

Grabhügel (Bodendenkmäler) wird zur Kenntnis genommen und in die Begrün-

dung zum Bebauungsplan integriert und auf der Plankarte des Bebauungspla-

nes aufgeführt.  

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Landesjagdverband Hessen e.V. (24.10.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Ablehnung der Planung wird zur Kenntnis genommen, die Gemeinde 

Künzell hält jedoch an der Ausweisung des Sondergebietes fest und begründet 

dies mit den Belangen der Erneuerbaren Energie und des Klimaschutzes. 

Begründung: 
Durch die vorliegende Planung kann zum Ausbau und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien beigetragen werden. Im Kontext dessen ist § 2 EEG ((Erneuerbare-Energien-
Gesetz - EEG 2023) anzuführen:  
Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgas-
neutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht ge-
genüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden. 
Dem Belang der erneuerbaren Energien wird vorliegend Rechnung getragen. Zum 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird vorliegend im Bebauungsplan festge-
setzt, dass die Solarmodule ohne flächige Versiegelungen zu errichten sind. Nach Be-
triebsaufgabe des Solarparks muss dieser zurückgebaut und die Fläche der landwirt-
schaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt werden (Regelung 
erfolgt über einen Städtebaulichen Vertrag). Insofern wird dem Grundsatz des § 1a 
Abs.2 BauGB in der vorliegenden Planung nachgekommen. Die Fläche geht für die 
Waldmehrung und Landwirtschaft nicht grundsätzlich verloren, sondern kann nach Be-
endigung der Solarnutzung sowohl landwirtschaftlich als auch forstwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Die für den Belang Forstwirtschaft und Regionalplanung zuständigen 
Fachbehörden beim RP Kassel haben im Übrigen der Planung zugestimmt. Zur The-
matik des Naturschutzes siehe unter zu 2. 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die naturschutzfachliche Be-

wertung des Eingriffs und die daraus abzuleitenden Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen werden zum Entwurf i.V.m. den artenschutzrechtlichen Aufnahmen und 

Bewertungen geprüft.  

Zum Vorentwurf sind bereits umfangreiche Maßnahmen in den Randbereichen des 

Solarparks festgesetzt worden. Die abschließende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

erfolgt zum Entwurf, sodass im nächsten Verfahrensschritt präzisere Aussagen über 
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den Umfang des Eingriffes sowie dessen Kompensationsbedarfs getroffen werden 

können. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Standortalter-

nativenprüfung in der Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. Dabei wer-

den verschiedene Belange (Standortvoraussetzung, Vorgaben des Regional-

plan, Grundstücksverfügbarkeit, Vorbelastungen, etc.) beleuchtet. Die Ge-

meinde Künzell hält weiterhin an dem Standort fest. 
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Osthessen Netz GmbH (18.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

zu 0.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 1.: Die Hinweise über den Netzeinspeisepunkt werden zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis über die Lage des Netzverknüpfungspunktes wird zur Kennt-

nis genommen und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Einspeisung des im geplanten Solarparks erzeugten Solarstroms erfolgt im Be-

reich “Turmstraße“ auf dem Flurstück 315/2 der Flur 9 in der Gemarkung Eichenzell. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise über die technischen Erforderlichkeiten zur Einspeisung des 

Solarstroms werden zur Kenntnis genommen und in die Begründung zum Be-

bauungsplan integriert. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan „Solarpark Engelhelmser Hecken“     Seite 29 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise auf die Einspeisevergütung i.S.d. Erneuerbare-Energien-Ge-

setz (EEG) werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine Erdgasversorgungslei-

tungen der OsthessenNetz GmbH. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (13.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 

9 Abs. 6 BauGB auf der Plankarte und in die Begründung zum Bebauungsplan 

aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

zu 2: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Regierungspräsidium Kassel, Dez. 34, Bergaufsicht (11.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Verweis auf die Soleleitung der Firma K+S Minerals and Agriculture 

GmbH wird zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entsprochen. 

Der Verlauf der Soleleitung wurde in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt 

und die Firma K+S wurde entsprechend als Träger öffentlichen Belanges im Rahmen 

der Frühzeitigen Beteiligung i.S.d. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. Von Seiten der Firma K 

+ S ist in diesem Rahmen eine Stellungnahme eingegangen. Das Unternehmen wird 

im weiteren Planverfahren beteiligt und berücksichtigt. 

Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung verläuft die genannte Soleleitung im über-

wiegenden Teil außerhalb des reduzierten Geltungsbereiches und tangiert lediglich 

den landwirtschaftlichen Weg im Nordosten des Plangeltungsbereiches. 
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Regierungspräsidium Kassel, Dez. Forsten (04.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das angeregte Vorranggebiet 

für Industrie und Gewerbe, Bestand wird nicht für die Ausweisung eines Solar-

parks herangezogen. 

Das benannte Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe, Bestand liegt nördlich des 

Ortsteils Pilgerzell, östlich des Ortsteils Edelzell der Stadt Fulda und südlich der A7 

besitzt hinsichtlich seiner Dimensionen im Regionalplan ausreichend Fläche. Der 

Standort wird im Rahmen der Begründung zum Bebauungsplan bereits erkannt und 

aufgrund der folgenden Fakten nicht weiter verfolgt: 

Das Vorranggebiet wurde bereits größtenteils bebaut und dient im nördlichen Teil als 

Versorgungszentrum mit Schwerpunkt auf die Grundversorgung durch Supermärkte 

und Discounter und im südlichen Teil als klassisches Gewerbegebiet. Somit kann die 

regionalplanerische Standortalternative zur Errichtung eines Solarparks nicht weiter 

verfolgt werden. 
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Regierungspräsidium Kassel (14.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 

 

zu 2.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Im Plangebiet befinden sich keine oberirdischen Gewässer. 
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zu 3.: Der Hinweis auf die das Plangebiet durchschneidenden Fließpfade wird 

zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird entsprochen, die Begründung um 

weitere Hinweise für die nachfolgenden Planungsebenen ergänzt. 

Die hier angesprochenen Starkregen- und Fließpfadkarten des HLNUG wurden im 

Umweltbericht behandelt und somit im Planverfahren berücksichtigt. 
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Regierungspräsidium Kassel, Grundwasserschutz, Bodenschutz (28.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

 

zu 1.: Die Anführung über die Ziele der Bauleitplanung werden zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise über die Lage in der Trinkwasserschutzzone IIIB werden zu-

stimmend zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich 

als Hinweis in die Plankarte sowie in die Begründung übernommen. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise und die grundlegende Zustimmung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die Lage in der Trinkwasserschutzzone IIIB steht nicht im Widerspruch mit den mit 

dem Vorhaben verbundenen baulichen und sonstigen Maßnahmen. Die Gemeinde 

Künzell hält infolgedessen an dem geplanten Standort des Solarparks fest. 
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zu 4.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die Lage im Trinkwasserschutzgebiet IIIB „WSG Brunnen 1-7 Fulda-Aue und Brunnen 

I-VII Fulda-West“ (WSG-ID 631-039) wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in 

die Hinweise auf der Plankarte sowie in die Begründung zum Bebauungsplan über-

nommen. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

zu 1.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

Für das Plangebiet sind weder Altablagerungen bzw. Altstandorte i.S.d. § 2 BBodSchG 

noch Grundwasserschadensfälle bekannt. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und gemäß § 9 Abs.6 BauGB 

als Hinweis auf der Plankarte und in der Begründung zum Bebauungsplan über-

nommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3.: Die Anregungen zur Altflächendatei der HLNUG wird zur Kenntnis genom-

men und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 
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Vorsorgender Bodenschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis zur Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelan-

gen in der Abwägung und der Umweltprüfung werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2.: Die Anregungen zur bodenfunktionalen Kompensationsbewertung werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Der Eingriff in das Bodengefüge wird nach Maßgabe des Bebauungsplanes so gering 

wie möglich gehalten. Hierzu werden zahlreiche Hinweise in der Begründung für die 

nachfolgenden Planungsebene und der Bauausführung mit aufgenommen.   
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zu 3.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und der Umweltbericht 

entsprechend inhaltlich vertieft. Die Ergänzung in den textlichen Festsetzungen 

wird geprüft. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die aufgezählten Merk-

blätter und Arbeitshilfen werden unter den Hinweisen der textlichen Festsetzun-

gen auf der Plankarte mit aufgenommen.  

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hinaus kein weite-

rer Handlungsbedarf. 
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Regierungspräsidium Kassel, Naturschutz und Landschaftspflege (29.11.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung über die Ziele der Planung wird zustimmend zur 

Kenntnis genommen. 

 

zu 2.: Die Hinweise zur Planung werden zur Kenntnis genommen, die Gemeinde 

Künzell hält jedoch an der Ausweisung des Sondergebietes fest und begründet 

dies mit den Belangen der Erneuerbaren Energie und des Klimaschutzes. Die 

Thematik des Erholungs- und Landschaftsraumes wird noch einmal vertiefend 

im Umweltbericht zum Entwurf bewertet. 

Begründung: 
Durch die vorliegende Planung kann zum Ausbau und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien beigetragen werden. Im Kontext dessen ist § 2 EEG ((Erneuerbare-Energien-
Gesetz - EEG 2023) anzuführen:  
Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgas-
neutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht ge-
genüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden. 
Dem Belang der erneuerbaren Energien wird vorliegend Rechnung getragen. Zum 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird vorliegend im Bebauungsplan festge-
setzt, dass die Solarmodule ohne flächige Versiegelungen zu errichten sind. Nach Be-
triebsaufgabe des Solarparks muss dieser zurückgebaut und die Fläche der landwirt-
schaftlichen oder forstwirtschaftlichen Nutzung wieder zugeführt werden (Regelung 
erfolgt über einen Städtebaulichen Vertrag). Insofern wird dem Grundsatz des § 1a 
Abs.2 BauGB in der vorliegenden Planung nachgekommen. Die Fläche geht für die 
Waldmehrung und Landwirtschaft nicht grundsätzlich verloren, sondern kann nach Be-
endigung der Solarnutzung sowohl landwirtschaftlich als auch forstwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Gleiches gilt für die Erholungssuchenden, deren Wegeführungen nicht 
beeinträchtigt werden. Der Landschaftsraum erfährt zwar eine Beeinträchtigung durch 
die Errichtung des Solarparks, wird aber gerade auch durch die Ausgleichsmaßnah-
men am lw. Weg, den Grünflächen am Rande des Solarparks, durch die beiden Kor-
ridore und durch die Einsaat von Extensivgrünland als Unterkultur im Solarpark aufge-
wertet. Zudem erfährt dieser Landschaftsraum bereits eine Belastung durch die Hoch-
spannungsfreileitungen. Im Bereich des lw. Weges bestehen weitere Aufwertungs-
möglichkeiten für die Erholungssuchenden. Die für den Belang Forstwirtschaft und  
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Regionalplanung zuständigen Fachbehörden beim RP Kassel haben im Übrigen der 
Planung zugestimmt. Zur Thematik des Naturschutzes siehe unter zu 2. 

 

 

zu 3.: Die Hinweise auf die Zerschneidung und die Barrierewirkung des Solar-

parks werden zur Kenntnis genommen. Die Untersuchungen und Bewertungen 

des faunistischen Gutachtens werden in den weiteren Planungsprozess zur Ent-

wurfsoffenlage eingestellt. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Alternativstandortprü-

fung in der Begründung zum Bebauungsplan wird inhaltlich vertieft. Verwiesen 

wird auch auf die Ausführungen unter zu 2. 

 

 

zu 5.: Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Möglichkeit des Verfahrenswechsels von einem qualifizierten Bebauungsplan zu 

einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird gegenwärtig durch die Gemeinde 

Künzell geprüft. Sollte die Variante präferiert und weiterverfolgt werden, wird ein ent-

sprechender Verfahrenswechselbeschluss durch die Gemeinde Künzell gefasst. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis auf die Vertiefung der Alternativenprüfung bzw. der besonde-

ren Einzelfallprüfung wird zur Kenntnis genommen. Es werden zum Entwurf in-

haltlich in der Begründung zum Bebauungsplan ausgeführt. 

Das Plangebiet liegt in einem Vorranggebiet „Regionaler Grünzug“ sowie in einem 

Vorbehaltsgebiet „Forstwirtschaft“. Entsprechend der Stellungnahme der Regionalpla-

nung (RP Kassel) liegt es folglich im eigenen Ermessen der Gemeinde Künzell, ob die 

Fläche für Waldmehrung oder für die Errichtung einer Photovoltaikanlage herangezo-

gen wird. Analog dazu wird in Aussicht gestellt, dass die Errichtung einer Photovolta-

ikanlage grundlegend konform mit dem VRG Regionaler Grünzug ist, sodass kein Ziel-

verstoß vorliegt.  

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung weiter 

ausgeführt. 
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zu 8.: Der Hinweis zum Einspeisepunkt wird zustimmend zur Kenntnis genom-

men und weitere Ausführungen über die Netzeinspeisung werden in die Begrün-

dung zum Bebauungsplan sowie in der Eingriffs-Bilanzierung in den Umweltbe-

richt integriert. 

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Auswirkungen einer 

Ertüchtigung der Erschließungswege werden inhaltlich im Umweltbericht er-

gänzt. 

Die Gebietserschließung wird gegenwärtig geprüft, sodass hier eine abschließende 

Aussage noch nicht getroffen werden kann. 

 

 

zu 10.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht wird sich 

mit den genannten Aspekten inhaltlich auseinandersetzen. 

 

 

zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird derzeit erarbeitet und zum Entwurf 

Bestandteil des Umweltberichts sein. Auf Basis der Bilanzierung und der Ermittlung 

des Defizits werden dann die bereits vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen inhaltlich 

präzisiert und ggf. weitere hinzugefügt. 

 

 

zu 12.: Die Anregungen über die Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen wer-

den zur Kenntnis genommen. 

Der Vorhabenträger wird einen Abstimmungstermin mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde veranlassen, um die Modalitäten zu den vorgesehenen Maßnahmen im Dialog 

näher zu erörtern. 
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zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die vorgesehenen Pflegemaß-

nahmen werden auf mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ge-

prüft. 

 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Erhöhung des Mindest-

bodenabstandes auf 0,15m wird zum Entwurf textlich festgesetzt. Einer Erhö-

hung darüber hinaus wird aus versicherungs- und betriebssicherheitstechni-

schen Gründen nicht gefolgt. 

In diesem Zug wird auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde verwie-

sen.  

 

zu 15.: Der Hinweis auf die zu erwartenden Tierarten wird zur Kenntnis genom-

men. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird derzeit erarbeitet und im Rah-

men der Entwurfsoffenlage als Anhang zum Umweltbericht mitausgelegt. 

Folgende Tiergruppen werden von diesem AF bearbeitet: Vögel, baumbewohnende 

Fledermäuse, Haselmaus, Reptilien, Tagfalter & Widderchen sowie Amphibien in den 

temporären Wasserflächen. Inwiefern Ersatzhabitate einzurichten sind, kann zum jet-

zigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden. Hierfür muss zunächst die abge-

schlossene Erhebung vorliegen, um das richtige Maß an artenschutzrechtlicher Kom-

pensation vorsehen zu können. Der über den Geltungsbereich hinausgehende Wir-

kungsbereich der Planung wurde im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auf 100m 

festgelegt. 

 

 

zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und als textliche Festsetzung 

in die Planung integriert. 

 

 

zu 17.: Die inhaltlichen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die entspre-

chenden Textpassagen werden redaktionell angepasst. 

 

zu 18.: Der Hinweis auf die Zuständigkeit der UNB wird zur Kenntnis genommen. 

Die Abstimmung der Kompensationsmaßnahmen etc. erfolgt im Gespräch mit der Un-

teren Naturschutzbehörde. 
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Regierungspräsidium Kassel, Regionalplanung (29.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Zusammenfassung der Planziele und die Beschreibung des Plangel-

tungsbereiches wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Vorgaben des Regionalplan Nordhessen 2009 wird 

bestätigend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3.: Die Anführungen über die begrenzte Dauer sowie die geringwertigen 

Acker- und Grünlandzahlen im Plangebiet werden zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan „Solarpark Engelhelmser Hecken“     Seite 45 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Kaltluftentstehung wird durch die temporäre Nutzung als Solarpark nicht weiterge-

hend beeinträchtigt. Darüber hinaus ist das Plangebiet nicht durch ökologische 

Schutzfestlegungen belegt. Die Beeinträchtigungen von Flora und Fauna sind eben-

falls als gering zu bewerten. 

 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Da das Plangebiet vollständig von Wald umgeben ist, ist die Störung von Sichtbezie-

hungen nur eingeschränkt zu erwarten. Die Erholungsfunktion und das lokale Wege-

netz rund um die Anlage bleiben erhalten und unberührt. Es gibt weitere Überlegun-

gen, das Wegenetz im Ausbau unter Berücksichtigung von ökologischen Vorgaben zu 

verbessern. 

 

zu 6.: Der Hinweis auf die anthropogene Überprägung des Plangebiets durch die 

geplante und vorhandene technische Infrastrukturen (Bestand sowie in Pla-

nung) wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die Auffassung, dass der Erholungswert durch die Höchstspannungsfreileitungen so-

wie deren Trasse und der unterirdischen Gas- und der Soleleitungen, wird vom Plan-

verfasser unterstützt. Der Korridor der Fulda-Main-Leitung wird, sofern während des 

Planungsprozesses die Trasse hinreichend konkret feststeht, in die Bewertung der 

Vorbelastung im Umweltbericht mitberücksichtigt.  

 

zu 7.: Der Hinweis über den Nicht-Verstoß gegen das Ziel „Regionaler Grünzug“ 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Da die Planung hinsichtlich der Vorgaben des Regionalen Grünzuges im Regionalplan 

Nordhessen 2009 konform ist, wird ein Zielabweichungsverfahren für dieses Ziel nicht 

notwendig. 

 

zu 8.: Der Hinweis auf die kommunale Planungshoheit der Gemeinde Künzell 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Entsprechend der Eigenart eines regionalplanerischen Grundsatzes wird das Vorbe-

haltsgebiet zwar als Fläche für Waldzuwachs vorgesehen, aber im Zuge der kommu-

nalen Planungshoheit steht es der Gemeinde Künzell zu, darüber zu urteilen, ob eine 

Photovoltaik-Nutzung gegenüber einer Waldneuanlage bevorzugt wird. 
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TenneT TSO GmbH (26.11.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise auf die bestehende und die geplante Höchstspannungsfrei-

leitung werden zur Kenntnis genommen. Die beiden Leitungen werden im weite-

ren Planverfahren entsprechend berücksichtigt. 

Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung verlaufen die genannten bestehenden und 

geplanten Leitungen außerhalb des reduzierten Plangeltungsbereiches. 

 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis auf die Höchstspannungsfreileitung „Dipperz-Großkrotzen-

burg“ wird zur Kenntnis genommen. 

Der Verlauf der Trasse wurde zum Vorentwurf bereits in der Plankarte und in der Be-

gründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Aufgrund der Geltungsbereichsreduzierung verläuft die genannte Leitung außerhalb 

des reduzierten Plangeltungsbereiches. 
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zu 3.: Die Anregungen bezüglich der Baubeschränkungszonen und der Mast-

schutzbereiche werden zur Kenntnis genommen und die Bereiche in der Plan-

karte des Bebauungsplanes entsprechend den Abstandsanforderungen ange-

passt. 

 

 

 

zu 4.: Die Hinweise zu der Höchstspannungsfreileitung sowie deren einzuhal-

tenden Mindestabständen werden in den Festsetzungen und/oder in der Begrün-

dung aufgeführt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 5.: Die Hinweise auf die zukünftige Baumaßnahme (Umbeseilung) wird zur 

Kenntnis genommen. 

Der Bitte danach, dass die in diesem Bereich geplante Grünfläche uneingezäunt bleibt, 

wird gefolgt. Lediglich die Sondergebietsflächen erfahren zukünftig eine Einzäunung. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis auf die geplante 380kV-Höchstspannungsfreileitung („Fulda-

Main-Leitung“) wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Planverfahren be-

rücksichtigt. 

 

 

 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der geplanten 380kV-Höchstspannungsfreileitung handelt es sich um ein Vorha-

ben, welches zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs im 

Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) festgeschrieben ist. Somit liegt die Errichtung der 

Trasse im überragenden öffentlichen Interesse und im Interesse der öffentlichen Ge-

sundheit und Sicherheit. Das Planfeststellungsverfahren hierzu wird in Aussicht ge-

stellt, sodass die vorliegende Bauleitplanung sich an die Vorgaben der übergeordne-

ten Planungsebene (hier: Planfeststellung) anzupassen hat. 

 

 

 

zu 8.: Der Hinweis auf die entgegenstehenden Planungen und den daraus resul-

tierenden Konflikt werden zur Kenntnis genommen. 

Durch die Berücksichtigung und Aufnahme der übergeordneten Planung („Fulda-Main-

Leitung“) in die vorliegende Bauleitplanung wird ein Teil dazu geleistet, die konkurrie-

renden Planungen zu harmonisieren und aufeinander abzustimmen. 
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zu 9.: Der Hinweis über einen potenziellen Maststandort im Plangebiet wird zur 

Kenntnis genommen. 

Der in der Abb. 2 markierte Bereich wird wie angefordert von Bebauung freigehalten 

und von einer Einzäunung ausgespart. Im weiteren Verfahren wird eine Abstimmung 

hierzu notwendig. Weitere Details werden im Dialog geklärt. 
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zu 10.: Die Anregungen auf die vorgebrachte Bundesfachplanung der Höchst-

spannungsfreileitung mit überregionaler Bedeutung werden zur Kenntnis ge-

nommen und in der vorliegenden Bauleitplanung integriert. 

Da es sich bei den Bundesfachplanungen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 NABEG um über-

geordnete Planungen handelt, hat besagtes Vorhaben grundsätzlich Vorrang vor 

nachfolgenden Planungen der jeweiligen Städte und Gemeinden. 

Der planerische Umgang mit der Baueinsatzfläche wurde geprüft und eine Reduzie-

rung des Geltungsbereiches beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Betreibergesellschaft wird zukünftig weiterhin am Planverfahren beteiligt. 
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zu 12.: Der Bitte wird gefolgt, die kommunale Planung wird mit der übergeord-

neten Trassenplanung abgestimmt.  

Die TenneT TSO GmbH wird weiterhin am Planverfahren beteiligt und somit über den 

jeweiligen Stand der Planung informiert. 

 

 

 

zu 13.: Die Hinweise zur Realisierung der Höchstspannungsfreileitung sowie po-

tentielle Beeinträchtigungen hierdurch werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht darüber hin-aus kein wei-

terer Handlungsbedarf. 

 

 

 

zu 14.: Das Angebot für den Austausch wird zur Kenntnis genommen. Der Kon-

takt wird aufgebaut. 
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Anlage Lageplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




